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Thema

Wohlfahrtsverbände konkretisieren ihre
Qualitätsziele

Die Orientierung an den Bedürfnissen
und Wünschen der Nutzer, an den ver-
einbarten Zielen und den erwünschten
Wirkungen der Dienstleistungen sind
Beispiele der Qualitätsanforderungen
der Freien Wohlfahrtspflege, wie sie in
dem neuen Arbeitspapier »Qualitätszie-
le der Wohlfahrtsverbände zur Errei-
chung ihrer spezifischen Dienstleistungs-
qualität« festgelegt sind. In dem Doku-
ment vom 8. Mai 2008 stellen die
Wohlfahrtsverbände ihre Anforderun-
gen an die Qualität ihrer angebotenen
Dienstleistungen und Hilfen dar und
operationalisieren diese für eine konkre-
te Überprüfbarkeit. Die Veröffent -
lichung fasst die bisherigen beiden Stel-
lungnahmen »Grundanliegen der Wohl-
fahrtsverbände zur Erreichung ihrer
spezifischen Dienstleistungsqualität«

und »Die Qualitätsziele der Freien
Wohlfahrtspflege« zusammen.

Die Qualitätsziele der Freien Wohl-
fahrtspflege werden mit der nachfolgend
dokumentierten Operationalisierung für
die Praxis umsetzbar, überprüfbar und
nachweisbar, da die Prüfkriterien die ge-
meinsamen Anforderungen der Wohl-
fahrtsverbände an die Qualität ihrer
Dienstleistungen und Hilfen konkretisie-
ren und praxisorientiert formulieren. Da-
mit sind sie Umsetzungshilfe und Prüf-
grundlage für die Selbstbewertung (inter-
ne Auditierung) durch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie für die Fremdbe-
wertung (Zertifizierung). Diese Operatio-
nalisierungen konkretisieren das qualita-
tive Niveau, auf welchem die Leistungen
und Hilfen der Wohlfahrtsverbände er-
bracht werden. Darauf verpflichten sie

sich und daran lassen sie sich messen. Sie
dienen daher auch als Grundlage für die
interne und externe Überprüfung der de-
finierten wohlfahrtspflegerischen Qua-
lität. Die in der nachfolgenden Tabelle
 genannten Prüfkriterien stellen eine Aus-
wahl dafür dar, wie Qualitätsanforderun-
gen überprüfbar gemacht werden kön-
nen. Um den gesellschaftlichen Verände-
rungen, neuen fachwissenschaftlichen
sowie technischen Erkenntnissen und
Entwicklungen Rechnung zu tragen, gilt
es, die Qualitätsziele der Freien Wohl-
fahrtspflege stetig weiter zu entwickeln.
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Grundanliegen Qualitätsanforderungen Prüfkriterien

1. Leitbildorientierung
Die soziale Organisation in der Freien Wohl-
fahrtspflege verfügt über ein Leitbild, das als
Orientierung für das berufliche und organisato-
rische Handeln gilt.

Erklärung/Begründung
Leitbilder stellen einen wertebezogenen Orien-
tierungsrahmen dar, die als verpflichtende
Grundlage für das berufliche und organisatori-
sche Handeln dienen. Leitbilder dienen dazu,
das eigene berufliche Handeln stets zu reflektie-
ren und gegebenenfalls anzupassen. Leitbilder
ermöglichen, ethische Fragen bei konkurrieren-
den Interessen zu klären.

• Das Leitbild der Organisation enthält Aussa-
gen über Aufgaben, Zweck, Menschenbild,
Werteorientierung.

• Die Inhalte des Leitbildes werden den Nutze-
rinnen und Nutzern bekannt gemacht.

• Das Leitbild ist partizipativ entwickelt und
wird regelmäßig weiterentwickelt.

• Das Leitbild wird den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern vermittelt.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über-
tragen die Inhalte des Leitbildes auf das eigene
Handeln.

• Führungskräfte fördern die Umsetzung des
Leitbildes und übernehmen Vorbildfunktion.

• Das Leitbild und dessen Umsetzung wird re-
gelmäßig überprüft und daraus werden ggf.
Maßnahmen abgeleitet.

• Die Qualitätspolitik und/oder -strategie der
Organisation wird aus dem Leitbild abgeleitet.

• Die Qualitätspolitik bildet den Rahmen für
die Formulierung der Qualitätsziele.

• Das Leitbild der Organisation enthält Aussa-
gen über Aufgaben, Zweck, Menschenbild,
Werteorientierung.

• Die Inhalte des Leitbildes werden den Nutze-
rinnen und Nutzern bekannt gemacht.

• Das Leitbild ist partizipativ entwickelt und
wird regelmäßig weiterentwickelt.

• Das Leitbild wird den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern vermittelt.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über-
tragen die Inhalte des Leitbildes auf das eigene
Handeln.

• Führungskräfte fördern die Umsetzung des
Leitbildes und übernehmen Vorbildfunktion.

• Das Leitbild und dessen Umsetzung wird re-
gelmäßig überprüft und daraus werden ggf.
Maßnahmen abgeleitet.

• Die Qualitätspolitik und/oder -strategie der
Organisation wird aus dem Leitbild abgeleitet.

• Die Qualitätspolitik bildet den Rahmen für
die Formulierung der Qualitätsziele.

2. Orientierung am persönlichen Nutzen
Nutzerinnen und Nutzer, Patientinnen und Pa-
tienten, Klientinnen und Klienten oder ratsu-
chende Menschen betrachten wir unter Achtung
ihrer Souveränität, Selbstbestimmung und Kre-
ativität als Kundinnen und Kunden. Diese
Orientierung ist eine Abkehr von einem institu-
tionsorientierten Denken hin zu einem perso-
nenorientierten Handeln in der sozialen Arbeit,
bei dem die Lebensqualität und das Wohlbefin-
den der Nutzerinnen und Nutzer als Messgrö-
ßen der Qualität von Leistungen in den Fokus
genommen werden.

• Die Dienstleistungen und Hilfen sind darauf
ausgerichtet, Selbstbestimmung und Selbstver-
antwortung der Nutzerinnen und Nutzer zu
stärken.

• Die Beziehung der Mitarbeitenden zu den
Nutzerinnen und Nutzern ist geprägt durch
Achtung und Wertschätzung.

• Die Organisation informiert die Nutzerinnen
und Nutzern über das Dienstleistungsangebot
und die Dienstleistungsgestaltung.

• Die Organisation ermittelt regelmäßig die Er-
wartungen und die Zufriedenheit ihrer Nutze-
rinnen und Nutzer.

• Die Erwartungen und Wünsche der Nutzerin-
nen und Nutzer sind dokumentiert.

• Eine Maßnahmenplanung/ individuelle Hilfe-
planung, die laufend aktualisiert wird, liegt
schriftlich vor.

• Die Zusammenarbeit mit der jeweiligen Nutze-
rin/ dem jeweiligen Nutzer an der Planung und
Ausgestaltung, Durchführung und Überprüfung
der Dienstleistungserbringung ist dokumentiert.

• Die individuelle Dokumentation bildet den
Dienstleistungsprozess von der Hilfeplanung
bis zur Evaluation nachvollziehbar und rück -
verfolgbar ab.
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Die Leistungserbringung ist auf den individuel-
len Bedarf und die Wünsche der Nutzerinnen
und Nutzer ausgerichtet.
Die Hilfe und Dienstleistungserbringung ist ge-
prägt vom Prinzip der Partizipation undder Idee
der Hilfe zur Selbsthilfe.

Erklärung/Begründung
Das Gelingen einer zufriedenstellenden Leis-
tungserbringung benötigt die optimale Zuarbeit
der gesamten Dienstleistungsorganisation, diese
basiert auf einem gemeinsamen Zielverständnis
innerhalb der beteiligten Organisationseinhei-
ten.
Die Nutzerin/ der Nutzer ist der Coproduzent
der Hilfeleistung, die Befähigung kann nur
durch Zusammenarbeit gelingen.

• Die angebotenen Dienstleistungen und Hilfen
richten sich nach dem gemeinsam festgestell-
ten Bedarf, ihren persönlichen Bedürfnissen
und ihrer Lebenslage.

• Planung, Durchführung und Auswertung der
Dienstleistungserbringung erfolgen in Zu-
sammenarbeit mit den Nutzerinnen und Nut-
zern.

• Die Organisation sichert eine größtmögliche
Kontinuität bei der personenbezogenen Leis-
tungserbringung.

• Die Dienste und Hilfen sichern größtmögliche
Barrierefreiheit (Sprache, räumliche Zugäng-
lichkeit, Erreichbarkeit etc.).

• Aktuelle Ergebnisse zur Zufriedenheit der
Nutzerinnen und Nutzer sind vorhanden und
ausgewertet. Diese beinhalten auch Zufrie-
denheit mit personeller Kontinuität, Wert-
schätzung, Information und Zusammenarbeit.

• Die Konsequenzen und Maßnahmen, die die
Organisation aus den Äußerungen der Nutze-
rinnen und Nutzer ableitet, sind umgesetzt
und dokumentiert.

• Die Prozessverantwortung für die nutzerbezo-
genen Prozesse ist eindeutig geregelt und do-
kumentiert.

• Eine Personaleinsatzplanung, die dem An-
spruch der personellen Kontinuität gerecht
wird, liegt vor.

• Der Einsatz von befähigenden Methoden ist
nachweisbar (z.B. Maßnahmeplan/ individuel-
ler Hilfeplan, Leistungsnachweisen und –do-
kumentationen).

• Maßnahmen zur Erreichung der Barrierefrei-
heit sind umgesetzt und dokumentiert.

3. Ziel- und Wirkungsorientierung
Wirkungsorientierung stellt beabsichtigte und
erzielte Effekte der Sozialen Arbeit in den
Vordergrund. Sie zwingt dazu, klare Ziele zu
definieren und Erfolgs-/ Ergebniskriterien zu be-
schreiben.

Erklärung/Begründung
Wirkungsorientierung ist ein systemorientierter
Entwicklungsansatz, die Gestaltung des Leis -
tungsgeschehens gemeinsam vorzunehmen – so-
wohl bezogen auf das Individuum, als auch auf
das ihn umgebende System bis hin zum Ge-
meinwesen.

• Die Organisationsziele werden mit Blick auf
die Wirkungsziele formuliert.

• Zur Erreichung der Wirkungsziele erfolgt eine
institutionalisierte Vernetzung.

• Das Handeln der Dienstleistungsorganisation
wird zielgerichtet geplant und umgesetzt.

• Die formulierten Ziele müssen messbar sein.
• Die Erreichung der Wirkungs- und Organisa-

tionsziele wird systematisch überprüft/evalu-
iert.

• Die Ergebnisse der Evaluationen sind Be-
standteil des Qualitätscontrollings und der
Planung des weiteren Handelns.

• Der Regelkreislauf aus Zielformulierung, Maß-
nahmenplanung, Umsetzung, Evaluation/Mes-
sung der Ergebnisse und erneuter Zielformulie-
rung ist als systematisches Verfahren doku-
mentiert und in der Praxis nachweisbar.

• Messgrößen sind definiert.
• Die dabei gewonnenen Daten fließen in das

ständige Qualitätscontrolling sowie in das
jährliche Managementreview ein und unterlie-
gen einer Aus- und Bewertung.

• Verbesserungsmaßnahmen aus der Bewertung
der Ergebnisqualität sind sowohl im indivi-
duellen Dienstleistungsprozess nachweisbar
als auch auf Ebene der Organisation.

• Die Organisation kann Aussagen machen
über erzielte Effekte auf der Ebene des indivi-
duellen Hilfeprozesses, der Organisation so-
wie des Gemeinwesens.

4. Mitarbeiterorientierung
Die Leitung setzt die Rahmenbedingungen und
beschafft die Ressourcen, dass die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter die Dienstleistungen
fachlich qualifiziert und zugewandt erbringen
können. Beide nehmen ihre professionelle Ver-
antwortung wahr und tragen zur Verbesserung
der Dienstleistungsgestaltung bei.

Erklärung/Begründung
Die zugewandte aktivierende Haltung und die
fachliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben entscheidenden Einfluss auf
das Gelingen einer qualitativ hochwertigen
Dienstleistung. Deshalb müssen die Handlungs-
bedingungen entsprechend gestaltet sein.

• Die Dienstleistungsorientierung der Organisa-
tion wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern regelmäßig vermittelt.

• Die Organisation verfügt über ein systemati-
sches Personalmanagement. Darin sind u. a.
Verfahren geregelt, um geeignetes Personal
auszuwählen, anzustellen, einzuarbeiten und
fachlich zu beaufsichtigen.

• Zur Sicherstellung des zukünftigen Personal-
bedarfs verfügt die Organisation über ein Per-
sonalplanungsund -entwicklungskonzept des-
sen Umsetzung erkennbar ist.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für
ihre Aufgaben qualifiziert und aktualisieren
regelmäßig ihr Fachwissen. Die dafür notwen-
digen Ressourcen werden von der Führung
bereitgestellt.

• Die Haltung und das Handeln der Führung
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegen-
über ist anerkennend, aufmerksam, motivie-
rend, unterstützend und fürsorgend.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbei-
ten am Aufbau, der Gestaltung und der
Weiterentwicklung des QM-Systems mit.

• Die Führung erhebt regelmäßig und syste -
matisch die Zufriedenheit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, wertet diese aus und
 leitet entsprechende Verbesserungsmaßnah-
men ab.

• Die Leitung fördert das selbständige Handeln
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

• Die Leitung bindet die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Entscheidungen ein und
greift Verbesserungsvorschläge systematisch
auf.

• Die Bedingungen der Dienstleistungsorientie-
rung sind beschrieben und das Bewusstsein ist
in der Einrichtung spürbar (z.B. Erreichbar-
keit, zugewandte Haltung, freundliche Ge-
sprächsführung, verbindliche Einhaltung der
Vereinbarungen, Begrüßung von Gästen in
der Einrichtung, Raumgestaltung).

• Die Aufgaben- bzw. Stellenbeschreibungen
und/oder Arbeitsabläufen enthalten Aussagen
zur Dienstleistungsorientierung.

• Systematische Personalplanungsverfahren so-
wie der anforderungsgemäße qualitative und
quantitative Personaleinsatz sind beschrieben
und werden umgesetzt.

• Für alle Arbeitsverhältnisse liegen schriftliche
Verträge vor. 

• Die Verfahren zur Personalgewinnung, -aus-
wahl, zur Einarbeitung, zur Entwicklung und
zur Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sind beschrieben und nachweisbar.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen
ihre Verantwortungsbereiche und Befugnisse.

• Die verantwortliche Fachaufsicht ist benannt
und stellt einen funktionierenden Arbeitsab-
lauf sicher.

• Die Erhebung des Fortbildungsbedarfes, die 
-planung und -realisierung sind dokumentiert.

• Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ste-
hen die notwendigen Fachinformationen zu-
gänglich zur Verfügung.

• Die Eingabe, Behandlung und die Umsetzung
von Verbesserungsvorschlägen ist beschrie-
ben. Beispiele umgesetzter Verbesserungsvor-
schläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind vorhanden.
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• Die Organisation verfügt über eine verbindli-
che Kommunikationsstruktur in die alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen
sind.

• Der Gesundheits- und Arbeitsschutz ist in der
Organisation systematisch sichergestellt.

• Daten zur Mitarbeiterzufriedenheit und ein
daraus abgeleiteter Maßnahmenplan sind vor-
handen.

• Die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiterinnen mit der Führung ist erhoben.

• Die interne Kommunikationsstruktur ist gere-
gelt und nachweisbar. Die Gesprächsinhalte
und getroffenen Vereinbarungen werden pro-
tokolliert und auf Erledigung geprüft.

• Risiken am Arbeitsplatz sowie Gefährdungen
von Personen sind hinsichtlich der Eintritts-
wahrscheinlichkeit und des Risikopotentials
bewertet.

• Verantwortlichkeiten und Verfahren des Ge-
sundheits- und Arbeitsschutzes sind geregelt.

5. Orientierung an Gemeinwesen und Gesell-
schaft
Die soziale Organisation in der Freien Wohl-
fahrtspflege ist in ihrer Arbeit darauf ausgerich-
tet, das Gemeinwesen zu stärken, Partizipation
zu organisieren, Bürgerbeteiligung zu fördern,
Lebenslagen zu verbessern sowie Integration
und Solidarität zu vertiefen.

Erklärung/Begründung
Soweit es die Aufgabenstellung zulässt, fördert
die Organisation ehrenamtliches Engagement.
Sich freiwillig für andere einzusetzen bereichert
die Qualität sozialer Arbeit. Die Organisation
trägt zur Zusammenarbeit im Gemeinwesen
bei. Die Synergieeffekte durch Zusammenarbeit
mit anderen erweitern das Dienstleistungsange-
bot.

• Die Verankerung der Gemeinwesen- und Bür-
gerorientierung in der Organisation ist Füh-
rungsaufgabe.

• Die Einrichtung/Organisation versteht sich als
Bestandteil und Mitgestalter des Sozialraums.

• Die Einrichtung/ Organisation arbeitet aktiv
an der Vernetzung im Gemeinwesen mit.

• Die Organisation stellt Informationen über
mögliche Aufgaben und Einsatzfelder freiwil-
lig Engagierter im Sozialraum zur Verfügung.

• Die Organisation unterstützt Bürgerinnen und
Bürger in ihrem Vorhaben sich freiwillig zu
engagieren.

• Bei der Mitwirkung freiwillig Engagierter
wendet die Organisation Grundprinzipien der
Nutzer-, Mitarbeiter- sowie der Ziel- und Wir-
kungsorientierung an.

• Ein Verzeichnis der sozialen Dienstleistungs-
angebote und Hilfen im Gemeinwesen ist vor-
handen.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen
die Partner im Gemeinwesen mit denen sie
vernetzt sind.

• Die Konzeption zur Gemeinwesen- und Bür-
gerorientierung wird umgesetzt. Ziele, Pla-
nung und Durchführung sind dokumentiert.

• Sofern in die Organisation freiwillig Engagier-
te einbezogen werden, werden die Aufgaben
klar definiert und die freiwillig Engagierten in
den Aufgabenbereich systematisch eingearbei-
tet, qualifiziert und begleitet.

• Die Anforderungen an die Tätigkeiten sowie
die Interessen und Fähigkeiten der freiwillig
Engagierten werden ermittelt.

• Die freiwillig Engagierten sind informiert über
Ansprechpersonen und Modalitäten im Falle
von Krisen oder Konflikten im Rahmen ihrer
Tätigkeit.

6. Vertragspartnerschaft
Der Dienstleistungsvertrag mit den Nutzerinnen
und Nutzern gibt diesen Rechtssicherheit. Über
das Vertragsmanagement mit Leistungsträgern
und Kooperationspartnern sichert die Dienstlei-
stungsorganisation die notwendigen Bedingun-
gen für qualifizierte soziale Dienstleistungser-
bringung.

Erklärung/Begründung
Notwendige Voraussetzung hierzu ist Klarheit
hinsichtlich der Ziele, Leistungen, Qualität und
Vergütungen, ohne die sich eine Verbindlichkeit
zur Sicherung notwendiger Rahmenbedingun-
gen nicht herstellen lässt.

• Die Vertragspartner sind definiert.
• Mit den Nutzerinnen und Nutzern der Dienst-

leistung werden nach Möglichkeit Verträge
geschlossen.

• Die Verträge haben eine für alle verständliche
Form.

• Vor Vertragsabschluss werden die Vertrags-
partner umfassend über die Vertragsinhalte
informiert.

• An der Leistungserbringung beteiligte Ver-
tragspartner teilen das Qualitätsverständnis
der Freien Wohlfahrtspflege.

• Die Träger bieten den Vertragspartnern eine
verbindliche Dienstleistung mit gesicherter
Qualität an.

• Über absehbare Veränderungen werden die
Vertragspartner frühzeitig informiert.

• Über unvorhergesehene Abweichungen von
Vertragsinhalten werden die Vertragspartner
sofort informiert und Vereinbarungen werden
getroffen.

• Der Schutz der Verbraucherrechte ist gesi-
chert.

• Auf Verträge mit Sozialleistungsträgern soll
verzichtet werden, wenn auf dieser Basis keine
fachlich akzeptablen Dienstleistungen möglich
sind.

• Eine Liste aller Vertragspartner liegt vor.
• Verträge entsprechen dem aktuell geltendem

Recht (Rechtskonforme Vertragsklauseln).
• Verträge mit Nutzerinnen und Nutzern und

Kooperationspartnern liegen verständlich ab-
gefasst in Schriftform vor. Diese enthalten
mindestens: Vertragsdauer, Leistungsart, Leis -
tungsumfang, Häufigkeit und Dauer der Leis -
tung, Einzelpreise und Gesamtkosten, Name
der Leitung, unabhängige Beschwerdestelle,
Kündigungsmodalitäten.

• Änderungen von Vertragsinhalten werden
wiederum dokumentiert.

• Regelmäßige Vertragsprüfungen sind doku-
mentiert.

• Die regelmäßige Leistungsüberprüfung an-
hand der abgeschlossenen Verträge mit Ko-
operationspartnern (Lieferantenbewertung) ist
dokumentiert.

• Für qualitätsrelevante Produkte und Dienst-
leistungen (einschl. Personalleasing) werden
Qualitätskriterien definiert, die nachweisbar
beim Wareneingang oder nach erfolgtem Ein-
satz überprüft werden.

• Verträge mit Kostenträgern haben die Schrift-
form.

• Für die sich refinanzierenden Aufgabenberei-
che haben Verträge mit Verbrauchern die
Schriftform.
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7. Ressourcenorientierung
Dem Anspruch nachhaltigen Handelns in der
sozialen Arbeit entspricht ein bewusstes und
verantwortbares Umgehen mit humanen, finan-
ziellen sowie ökologischen Ressourcen. 

Erklärung/Begründung
In den Diensten und Einrichtungen geht es um
die Zusammenführung moderner betriebswirt-
schaftlicher Methoden mit gemeinwohlorien-
tiertem Handeln, wie auch von Hauptamtlich-
keit mit Ehrenamtlichkeit auf der Grundlage
fachlicher Notwendigkeiten

(Zu den Humanressourcen s. Nutzer- und Mit-
arbeiterorientierung)
• Die Organisation verfügt über ein systemati-

sches Finanzmanagement, welches ein ange-
messenes Controllingsystem und ein Risiko-
management einschließt.

• Ein Gebäude- und Ausstattungsmanagement
wird umgesetzt.

• Der Beschaffungsprozess ist integraler Be-
standteil des Qualitätsmanagements (inkl. Lie-
ferantenauswahl und –bewertung).

• Die Organisation verfügt über einen angemes-
senen Technologieeinsatz (EDV, Hilfsmittel,
...).

• Der schonende Umgang mit Ressourcen ist ge-
währleistet.

• Ökologische Standards sind definiert und
werden umgesetzt.

• Die Organisation verfügt über ein ordnungs-
gemäßes Rechnungswesen (Haushaltspläne
für alle Betriebe, Buchhaltung mit zeitnaher
Rechnungserstellung, systematisches Mahn-
wesen etc.).

• Jahresabschlüsse werden durch externe unab-
hängige Prüfer testiert.

• Die Wirtschaftsergebnisse werden systema-
tisch analysiert (Soll-Ist-Vergleiche, Kosten-
und Leistungsrechnung, Kennzahlensysteme,
o.ä.).

• Aus der Analyse werden Verbesserungsmaß-
nahmen abgeleitet.

• Geschäfts- und Unternehmensrisiken werden
nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Risiko-
potential bewertet und Maßnahmen zur Risi-
kominimierung für die wesentlichen Dienstlei-
stungsbereiche eingeleitet (Risikomanage-
ment).

• Die Eignung und der Zustand der Gebäude
und der Ausstattung werden regelmäßig nach-
weisbar überprüft und mit Maßnahmenplä-
nen hinterlegt.

• Eine aktuelle Instandhaltungs- und Investi-
tionsplanung liegt vor.

• Die Ausstattung mit Arbeitsmitteln ist dem
Arbeitsplatz angemessen.

• Die Arbeitsmittel entsprechen den zugelasse-
nen und anerkannten technischen Vorausset-
zungen.

8. Management der Qualität
Die Qualitätsanforderungen der Verbände der
Freien Wohlfahrtspflege können nur dann
nachhaltig aufrecht erhalten werden, wenn ein
wirksames Management die Umsetzung sicher-
stellt. Dies setzt ein Qualitätsmanagement vor-
aus, das europäisch anerkannten Normen (DIN
EN ISO 9001:2000 oder dem EFQM-Modell
für Excellence) entspricht.

Erklärung/Begründung
Das Vorgehen zum Management der Qualität
muss nachvollziehbar und extern überprüfbar
sein. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen müs-
sen - sofern erforderlich - zu systematischen
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der
Dienstleistungen und des Managements der
Qualität führen.

• Das Qualitätsmanagement unterstützt maß-
geblich die Umsetzung der Politik und Strate-
gie des Unternehmens.

• Die Fachlichkeit der Organisation ist im QM-
System abgebildet.

• Die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen ist
im QM-System abgebildet.

• Das Qualitätsmanagementsystem ist dargelegt
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bekannt.

• Das Qualitätsmanagement stellt sowohl die
Qualität der Organisation als auch die Qua-
lität der Ziel- und Wirkungsorientierung bei
den Nutzerinnen und Nutzern sicher.

• Ein Beschwerdemanagement ist Teil des
QMSystems.

• Interne und externe Überprüfungen (Selbst-
und Fremdbewertungen) des Systems werden
durchgeführt.

• Führungskräfte nutzen systematisch ermittelte
Qualitätsdaten für die Steuerungsaufgaben in
ihrem Verantwortungsbereich.

• Führungskräfte fördern das Qualitätsbewusst-
sein in der Organisation.

• Die Führungsprozesse und unterstützenden
Prozesse sind auf die Kernprozesse hin ausge-
richtet.

• Der PDCA-Zyklus2 ist in den wichtigen
Unternehmensbereichen verankert.

• Einschlägige Werkzeuge und Methoden des
Qualitätsmanagements werden angewendet.

• Die Einführung in das QM-System ist Be-
standteil des Einarbeitungsprozesses neuer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

• Aussagefähige Daten zur Qualität der Prozes-
se und der Ergebnisse werden erfasst. Dieses
schließt u.a. die Auswertung der Nutzerdoku-
mentationen ein.

• Das Beschwerdemanagement macht Aussagen
zur Stimulation, Annahme und Bearbeitung
von Beschwerden und zur Ableitung von Ver-
besserungsmaßnahmen.

• Es werden regelmäßig Managementbewertun-
gen durchgeführt und dokumentiert.

• Die im Qualitätsmanagement erhobenen Da-
ten werden regelmäßig analysiert, von der ver-
antwortlichen Leitung bewertet und es wer-
den Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet.

• Die Umsetzung der Verbesserungsmaßnah-
men wird durch Festlegung klarer Verant-
wortlichkeiten und Termine gesichert.

• Die Verbesserungsmaßnahmen werden nach
einem bestimmten Zeitraum auf ihre Wirk-
samkeit überprüft.

• Es werden Daten erhoben, um das Funktio-
nieren des QMSystems zu überprüfen und ggf.
entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
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